
Betri ebsfü h ru n govertra g

zwisshon

der Stadt Brandenburg an der Havel,
- Eigenbetrleb §chwimm- und Erlebnlebad der Stsdt Brandenburg an der Hävel -
vadreten durch den Oberbürgarmelster,
Ner;andorfer Str, 90
14770 Brandenburg an der Havel

- nachfolgend'Stadtr genannt -

und

der Gesallachaft fiir Entwlcklung und Management von Freizeitsystemen GmbH & Co. KG,
vefircten durch dia GMF Geschäftsführungo GmbH,
dlese wiederum vertreten durch Geschäftsführer Herm Dipl.-Volkswirt Klaus G. Lindner
$tamberger §tr, 4
82061 Neurled

- nachfolgend 'fBetrlebsführerin" genannt -

wird folgendss var6inbart;

§1

Geganstand cles Vedrages

(1) Die Stadt übertrdgt der Betriobsf(lhrsrln die Betriobsführung für das gegerrwärtig in
Enidttung hefindlishe Freleeitbad arn Merienberg in Brandenburg mit seinen eämtllqhen
Einrichtungen (inabeaondere Gastronomie, sauna und shop eowie parlthaus).

(?) Die Beftieb§führsrin fühtt die Geschälta irn städtlschan Fraizeltbad lm Namen, auf
Rechnung und auf Weisung der Stadt aus. Grundlage der Betriebsführung sind
insbesondere dia BetriebsaaEung der Stadt Brandenburg qn der Havel rrir derr
Eigenbetrlob "scnwtmm- und Erle-bnlsbad der §tadt Brandönburg an der Havel" yom
22,12,'1997 sowfe die Entgeltordnung ln der jewells galtenden Fassung,

§2

Betrlehsführungaverelnbarungep; Aufgab+n der tsetriebsführerin

(1) Alle wesentlichen Entscheldungen bzw, Rahmenbedlngungen wle Entgelte,
Offnungsreikn, NuEungszelten für das Schul- und Vereinsschwimmon und dle llaus- und
Bqdeordnung werden durch die Stadt lorgageben, wobel die Entscheidungen nach
vorheriger AnhÖrung und Eröderung mit aar Betriebsführerin getroffen weiderr, Dte
wrherlge Arthörung und Erörterung bedeuten allerdings nlcht, dass ein Elnvemehman mit
der Betriebsführerin hereustellen wäre; vlelmehr ist dle §tadt auf Grund ihrer
SaEungaautonornie ln ihren Hntscheidungen frei. Soweit darartige Entscheidungen oine
unmlttelbare Auswfrkung auf den beschlosssnen Wirtschaftsplan haban und dieser
nachwelEllch und nur alt Grund dar duroh dle §tadt getroffdnen gnG"f,"iarng-nhnt
eingehalten warden kann, hat dle Betriebsführerin lnaoweit hierfür nicht einzustenen,
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(2)'Die Beauftragung, Kontrolle und Bezahlung dar Bettlebtführorin erfolgt durch den
gegrilndeten, rachtlioh unsolbständlgen Eigenhetriäb "§chwlmm- und Erlebnlabad der
Stadt Bnandenhurg an der Havel".

(3) Die Betrlebsführerln lst verpflichtet zur Erledlgung sämtlieher Aufgaben, dle im
Zueammenhang mlt dern Botrieb eines §port- und Freizaltbades und allen dazugehÖrlgen
Elnrlchtungen (Sauna, Gaetrcnomie, §hop und Perkhaus) §tehen und dle mlt dem
laufenden ganzjährlgen Betrlab (Betriobs-, Aufsichis-, Kontroll", Unterhalts. und
lnstandhaltung8arbelten sowie Reparatur€n) eu§ammenhängen,
Hleau QEhören insbesondera:

- Aufgaben dar Betrlebsorganiaation, wlo Datenerfa§sung, Datenwrarbeitung und Daian-
äustovortung,

- Aufgaben im kaufmännischen Eerelch, wie Rechnungslegungen, betriebliche
Kostrenrcchnung einschließllch Monatsberlchte und SolUlstverglsich, Aufstellon
dar Witlschaftapläne und der Jahresabschlüsse, Budgetverwaltung, Planspg,
betriebliches Rechnungsweaen mit Berichterstattung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs,

- Aufganen lm technlechen Bereich wie Durchführung und Kontrolle der lnstandhältung,
War(u1g, Reparaturen, Slcherheltsüberwachung das Badebetrlebes und der Technik,
Durchfrlhrung und Kontrolle der Reinigung,

- Aufgaben im Porsonalbercich wia Personalplanung, regelmäßlge Schulung und

Qualifi kation, ArbeltssdruE und §lcherheltsfragen,
- Si{zungstellnahmen,
- WErenel n kauf u nd Serviqe!ts rträge (au ße r Versorgu n gsve rträge),
- Planung und Durchfllhrung des Marketlngs,

(4) Dle Batriebeführerln übemimmt darübar hinaus in der VorarÜffnung§phase äh
01.01.2000 bls zur Eröffnung des Frelzaltbades alle notwendlgen Maßnahmen, dle mit der
Eröffnung des Freizeitbades lm Zusamrnenhang stehert, unter anderom dle Einweisung der
Mltarbeiter.

(6) Die Betrlabsfuhrerln arbeltet räoh don geeeEllchen Bestimmungen, insbesondeE nach

den Vor:achriften dos EigdnhotriBbgredttes, nach den Bestlmmungen der kommunalen
Flgenbetriabosateung, nash den Vorschriftan fur die BenuEung öffentlidter Einrlchtungen,
der Haus- und Badeofdnung sowie dem vorliegenden Bekiebsftrhrungevertrag.

(6) Grundlage der Betriebsführung ist eln jähflich von der §tadt zu beschließendsr
WrtEchaftrplsn; es gllt das Gesamtdecltungsprinzlp; Jadooh slnd dle elnzelnen
KostBnatellen lm Ausgabeberelch bindend,

(7) Der Betlebrführer ist der $tadl gegenribar ln allen dle Betri€bsführung beüeffenden
Angetegenhalten auskunfts- und reshanachaftspfllcfrtlg^ Berectttlgt zur Elnholung von

euikttnften elnd der Oberbrlrgenneister der Stadt Brandenburg an der Ha\€!, im

Verhlnderungefall seln Vertreter, der Weftleiter des Eigenbetriebas sowia seltenE des

Oberb0rgermalstens oder'das Wer-kleitärs nament/lch benannte Personan. Famar ist die
Bstl€bsirihrerln äuf Verlangen der §taclt vorpfllchtet, an den Ausechuassltzungen dos

Werkgausgchussee, des Hauptau*schussas und der §tadVerurdnetenvarsammlung
tellaunehman und Auskfinfle zu ertellen.
Auskunftbarechtigt auf §eiten dar Betrlebsfiihrarin lst der tron lhr elngesetate ProJelrtlelter

soqe lm Verhlndirungefall elne wn der Betriebsführsrln oder rom ProJeldleiter namentlich
zu berrennende Ferson,
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§3

Tweckb+stimmung; Badabotriebszelt

Die Eetriebsfiihrerin ist verpfllchtet, die Nqtzung für den ellgemeinen Badhesueh sowis für
das Scftul- und Versinsschwirnrnen abausichern und die Anlagen dee Badas lnnerhalb der
vorgegebenen Öffnungszelten betdebsbereit offen zu halterr, 

-

§d

Personal

(1) oie Stadt stellt die vorhendenen Arbäitnehmer des Eigenbetriebes (siehe Anlägp 1) der
Eetriebeftlhrerin zur Selte, rrrobai das Nähare, insbesondero der Umfang der
Weisungarechte in elner gäspnderterr Vercinbarung geregalt wird,

(2) Die anfallenden Personalkostan für die in der Anlage 1 aufgef0hrten Arbeitnehmer
trägt die Stadt.

(3) Zusätzlichas Pergonal ist durEh die Betriebsführarin auf ihre Kosten zu stgllen.

(4) Ausscheldende lUiArbetter der Stadt werden duröh dlese nichl wiader ersetet, Die
notwendig eu ersahenden Mltarbeiter stelft di6 Betriebeftrhrefin. $cheldet eln Miterbeiter
der Stsdt aus Gr0nden, diE nldrt betriebsbedingt sind, während dar Vertragadauer Eus und
lst die Neuelnstallung von weiterem Persorral zur Erli)llung des Vertrages nobvandig, so
werdan.die dämit zusäElich enlstehenden Pergonalkosten dar Batriebsführerin durch die
Stf,dt er§eüät, Die ErstattufiS dleser Personalkosten lät jedoch maximäl auf den B6bag
hegrenzt, dan die §tadt durch dap Ausschelden des etädtischEn Mitarbeiters einspart. ziel
dieser VerFahronrweiee let eine staliga Kostenrcduziärung.

§6

BctriabsfOhrun gaantgelt

(1) lm er§ten BetrlebsJahr lst elne Erfolgebeteiligurrg nlcht geplant, da die Eetriebskosten
auf lheoretischen Barechnungen und Vergleichsbatrschtungen bsruhen.

(2) Ab dem 2. Betdebajahr worden die §tadt und dle Bettiebsftihrerln Elne ergänzencte
effolgsabhänglge Vergütungeregelurrg (Bonus - Malursystam) rlereinUaren, w"nrikonkrete
Erfahrungen zu den Kosten und Umsätaen des ersten Betriebsjahres (01.09, bis
31.12.2000) wrllegen.

(3) Für dl6 Betrläbgffihnrng er:hält die Betriebsfrlhrcrin wn der Stadt 6in Entgett. Das
Betriebsführurrgsenselt beträgü prq Jahr zuziJgllch der gesäelichen
Mehrwertsteqer. Daa Betrlebsführungsentgelt besrenr aus folgenden Arrteilen: 

-

s) Msnsgemententgelt
inkl. Kosten Objektlelter

b) Peraonalkostan der BelrtebsführFrin
(bel 1 X Betrlebsleitsr (Vollzeit), 2 X Kassenkrlifto (Voilzalt),
B X Aushfl fe (Peu8d1atkdifte))
davon 'Antell Lohn

- Anteil eozlale Abgahen und Altersversorgung
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c) Botriebsführungsentgelt flirGastonomiebewirtschaltung
(bei 1 X Gasto.-Lelturng (VolEeit), 1 X Vertretung (Vollaei$,
§ X Mltarbeiter (Vollzelt), 12 X Aushilfe (Pauschalkräfte))

Bel einer seitens def Botrlebsführerln vorgsnomrnenen Perisonalreduzlerung, reduziert
slch das Betriebsf(rhrungsgntgelt um die dadurch eingesperten Porsonalkosten
entsprechend,

(4) Das städtische Porsonal wird frühestens 1 Monat vor der ErÖffnung des Eades
elngesetzt, Ab diesem Zoltpunkt ist erstmalig ein volles monatllche§
Betriehsführungsentgelt durch dle Stadt zu ehtrichten, vorausgesetzt, dass sämtliche voft
der Betriebsführerin für die ErrnittlunS des Betriebsführungsentgelte§ angesotzten Kosten
(2,8. für sein Personal) eberrfalls für den betreffenden Monat anfallen.

(5) Das monatliche Betriebsführungsentgelt ab dem 01,0'l-2000 bis zum vorgenannten
Zeitpunkt (frühestens ein Monat vor Eröffnung dos Freizeibades) enechnot sich aus dem
monatllchen Managementeotgelt (Bestandtell des Betriebsführungsentgeltes).

(6) Die nach § 4 Abs, 3 und 4 und nach § 5 Abs 3 b) und c) naehwalslich anfallenden
En§elta für Personal werden um den Teil reduziert, frir den eine öffentllche Förderung
(2,8. Arbeitsamt) gewährt wlrd,

(Z) Die Shdt zahlt auf der Grundlage des vorllegenden Betrlebsf{ihrungsvertrages an dla
Betriebsführerin bis zum 15, des jeweiligen Monats 1/1e des ftrr den Betrieb des
Frelaeitbades vereinbarten Bätriebsführungsentgoltes auf das Konto bei der
HypoVerelnsbank Konto-N r.:

§6

Betriebsftih rungsdauerl Ktrndi g u n g§rggelu ngen

(1) Der Betriebsführungsvertrag wird für 5 Jahre abgeschlossen; er beginnt am 01.01,2000
und endet am 31,12.2004.
Der Veitmg verlängert sich urn jeweils weitere 2 Jahro, wenn der Vertrag nicht Joweils ein
Jaht vor Ablauf der Verragszoit durch eine der Vertrqgspartolen gekündigt wird.

(2) Das er§te Betriebsjahr gllr al§ Probeiahr (0'1.01.2000 bis 31,12.2000). sollte sich ln der

Probazelt herausstellen, dass das gaplante Betriebsetgebnls rricht oder nicht einmal
annähernd erreicht wird, besteht für belde Vertragspartelen die Möglichkeit der vorzeitigen
Kürrdigung, Dle Ktindlgung kann lnnerhalb der Probaeeit bis spätesten§ zqm 31,12,2000
unter Einhaltung elner Kündigungsfrist von 6 Monaten durch balde Vertragsparteisn erklärt

werden, Diese Erklärung hat gegenüber dom anderen Vertragspartner schrlftlich zu
erfolgen.

(3) Eine außerordentllche frlstlose Kündigung das Betriebsfiihrungsvertrages ist nur au§
wichtigem Grund möglich. Die $tadt kann dan Vertrag außerordentlich fristlos kündlgon,
wenn die Betriebsf(lhrerin schwerwiegend gegen die der Betrlebsführerin obllegenden
Vertfagsvorpflichtungen verstoßen hat, oder wenn ähnliche schwerYdlegende Grunde
vorliegon, Gleiches gilt, wenn das Freizeitbad ' gteich aus welchem Rechtsgrund - länger
als 6 Monote nicht betrieben wlrcj oder betrieberr werden kann.



Seite - 5 -

§7

Gewährleistung

Die Badeanlage wird seitons der Stadt ohrre Gewähf für die dauernde Betriebsfähigkelt an
die Betriehsfuhrerin ube;geben. Der Betriebsführerln lst der Zustand des Freizeltbades
beKarrnt. Dle Betriabsführenn erhäl( eine Abschrift des Bauabnahmeprotokoltes und eine
lnventaraufttollunQ,

§B

Rtickgabe nach Abläuf der Betriebsfilhrungszeit

(1) Die Betriebsführerin ist verpfllchtet. zurn Ablauf der Betriebsführungsdauer das
Freizelthad in dem Zustand zurirclclugeben, der oich bei elner während der
Betrlebsführungszell bis zur Rückgewähr fortgeseEten ordnungsgemäßon Betriebsftrhrung
ergibt.

(2) Von der Baklebsführerin eirtgebrachte Gegenstände und Elnrlchtungen sjnd auf
Veflangen der Städt zu entfernen.

§s

Gewährleistung und Haftung ddr Betriebsführerin

(1) Die Betriebsfirhrerln gewährlelstet und heftet der Stadt ganzjlihrig für dte
srdnung§gamäße Betiehsfiihrung und Einhaltung der alnschlägigen Bestlmrnungen.

(2) Die Betriebsfr.lhrarin haftet für alle Schäden, dle Dritte im Zusemmennang rnit dem
Betrleb des Freizeltbadas erloiden und nqch don gesetzlichon Bestimmungen
(insbesondere bel verletzung der Verkohrssicherungspflicht) gehend rnachen.

(3) Die Betriebsführerirr stellt dle §tqdt in dlesern Zusamme6[sp1g von jeglichen
Ersat:ansprüffien Dritter frei, es sei denn, dass dle Schäden schuldhaft, d.h. vörsätzticn
gder grob fahrlässlg, dufch dlo §tadt verursacht wordan sind,

(4) Die Betriebsführerln lat verpflichtet, elne ausreishende
Betdeh§haftung§pflichtverslcherung (Dsckungssurnrne mindestens 5,000,000 DEM für
Personen§chädan und mindesterrs 3.000.000 DEM für sonstige Schädan, mlndestens
3-fach maximierbar pro Jahr) abzuschlloßen und der $tadi dlese auf jedorzeitiges
Verlangen vozulegen,

§10

Form der Vereinharungen

Alle Anderungen und Ergänzungen des vorliegenden Vertrages bedürfen der Schriftform
Mündliche Abreden haba keine Gültigkeit,
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§11

§alvatorische Klauael

(i) Sollten oinzelne Bestimmungen dleses Vert/6ges rriehtig oder rechtsunwirksam sein
üder werOen, so bteibt dle Wirksamkeit dos ribrigen Vertragsinhaltes devon unbarllhrt.
Beide Vertragsparteien verpflichtan slch, solcho Bestlmmungen durch andere zu BrseEen,
dia derc Vertragszweck möglichst glelchkommert.

(2) Sorryelt ln dlosem Vertrag nicht baqondere Vereinbarungen getroffen sind, gelten dia

Bestimmung€n des Bürgerllchen GeseEbuches.

§

Stadt Brändorlburg Havel
Dr. Helmut §chliesirrg
Oberbürgermeigter

{l
1

an äeinäüir

für FinanzenMirtscheft,

Stadt
Dr. Wamar Kallenbach
§tadtve rord netenvorsteher

Z+, dt.?ou

und Rettungswesän

Betrlebeführertn

N,,rnl)ol,' o;;'üt'*l
LQj/,Lo,te

Ort, Datum

Gmr Q6ssllsehotl l0r Gntwl§Xtqng
undMonqr+mÜnlvon - -^
ttaltElhyltemeh mhH lf, so Ir

adNesri4§träBe 820§1§tarflD€r§är
21{8.,11 49(0rrbrön esI

GIMT
{0r

C6

tlsurisd'4 820ö1BtsqBg$tamborgsr
T 8,4214s1ee)TgH(E
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,1. Nachtrao zum Betriebsführunqsvertraq vom 24.02.2000

Folgende Anderungen werden mit Wirkung zum 01.01.2005 vereinbart:

zu§1,Zifter1

Ergänzung:

Nicht von der Betriebsfiihrung erfasst ist der Bereich der Gastronomie.
Diesbezüglich sucht die Stadt im Benehmen mit der Betriebsführerin einen
geeigneten Pächter. Sollten beide Vertragsparteien bis zum 31.12.2004 keinen
geeigneten Pächter finden, übernimmt die Betriebsführerin die Gastronomie zu den
nachstehenden Bedingungen:

Als Gastronomie slnd zu verstehen das,,Marienbadbistro" mit interner und
externer Gastronomie sowie der dazugehörige Außenbereich, die ,,Saunafitba/'
mit den internen Sitzplätzen und dem geplanten zukünftigen Außenbereich, der
AußenverkaufskioskimFreibadunddieEisautomaten'
Zum Bewirtschaftungsbereich der Gastronomie gehören neben der Küche
(einschließlich Lagerräume), die Verkaufstresen sowie die gegenwärtigen
Flächen für die Gästeplätze. '

Die interne Gastronomie wird weiter über das Kassensystem des Bades laufen.
Diesbezüglich erfolgt die Abrechnung der Umsätze innerhalb von 3 Werktagen
per Banküberweisung an den Pächter.
Die Urrrsatzpacht Uetlagt oÄ der Umsätze der Gastronomie (alle Einnahmen
aus dem Verkauf, wobei im Bereich außerhalb der Kassenautomatik die Umsätze
gesondert nachzuweisen und diesbezüglich noch Regelungen zu treffen sind).
Eingeschlossen im Pachtzins sind die Medienko§ten frir Wärme, Wasser,
Abwasser und Strom, in der Größenordnung, wie sie im bisherigen Umfang
angefallen sind.
Der Pachtvertrag wird an die Laufzeit des Betriebsführungsvertrages gekoppelt.
Die Gastronomiä hat sich grundsätzlich den öffnungszeitän des Bades
(Funbad/Sauna/Freibad) anzupassen. Veränderungen der Öffnungszeiten durch
den Pächter zur Anpassung an die Besucherfrequenzen sind möglich, jedoch
vorher mit der Stadt und der Betriebsführerin zu vereinbaren.
Die Ausstattungen, lnventar und Geräte gehen für die Pachtzeit in Verantwortung
der Pächterin über (Erneuerungskosten, lnstandhaltungen, Revisionen,
Reinigung etc. zu Lasten der Pächterin)
Der Pachtzins ist umsatzsteuerpflichtig.
Die Pächterin erhält die Möglichkeit einer Unterverpachtung unter Beachtung der
Laufzeit des Pachtvertrages.
Es sind keine Personalrelsourcen aus dem Badebetrieb für die Gastronomie
einzusetzen,

zu § 2, Ziffer 8

Ergänzung:

(8) Die Aufgaben der betrieblichen Buchfilhrung (inkl, Vermögensverualtung), welche
bisher durch i sichergestellt Wurde, wird durch die Stadt extern vergeben.
Die Stadt wird oatür Sorge tragen, dass das externe Unternehmen



die notwendigen Zuarbeiten für Auswertungen entsprechend des betrieblichen
Berichtswesen aufarbeitet.

zu§4

Ergänzung:

Die Aniage 1 wird mit diesem Nachtrag aktualisieft.

zu § 5, Zitfer 2

Anderung Ziffer2

(2) Es wird ab dem 01.04.2005 eine Bonus-Malus Regelung eingeführt.

Basis der Bonus-Malus Regelung sind die Besuchezahlen (nur zahlende Besucher
und ohne Schulen I Vereine, ohne Kinder uhter 1 Meter, ohne VIP - laut Umsatz und

Besucherstatistik). Als Basiswert werden 300.200 zahlende Besuchbrverabredet.
Von dem Managemententgelt wird ein Betrag in Höhe von
einbehalten. Wird das Aufkommen von 300.200 zahlenden Besuchern pro Jahr
erfüllt, wird der einbehaltene Betrag ausgezahlt

Die Malusregelung beinhaltet die Reduzierung des auszuzahlenden Betrages um

0,10 € pro nicht erreichten Besucher (nur zahlende Besucher und ohne Schulen /
Vereine, ohne Kinder unter 1 Meter, ohne VIP - laut Umsatz und Besucherstatistik)

bis zur Summe von

Die Bonusregelung beinhaltet eine zusätzliche Vergutung von 0,10 € pro

zusätzlichen Besucher (nur zahlende Besucher und ohne Schulen / Vereine, ohne
Kinder unter 1 Meter, ohne VIP - laut Umsatz und Besucherstatistik). Das

Bonusentgelt ist ebenfalls auf begrenzt.

Die Auszahlung in der Bonus-Malus Rqgelung erfolgt jeweils bis zum 31 ,01. des
Folgejahres.

zu § 5, Ziffer 3

Anderung Zitfer.3

(3) Für die Betriebsführung erhält die Betriebsführerin von der Stadt ein Entgelt. Das

Betriebsführungsentgelt beträgt pro Jahr bis zu zuzirglich der gesetzlichen

Mehrwertsteuer.

Das Betriebsführungsentgelt besteht aus folgenden Anteilen:

a) Managemententgelt
inkl. Kosten Objektleiter und unter
Berücksichtigung § 5, Ziffer 2

Personalkosten der Betriebsfü hrerin
für max. 14 Vollzeitkräfte, 3 Teilzeitkräfte

b)



\,

und  max. 20 Aushilfen (Minijob 400  €)
inkl. aller Personalnebenkosten  wie
Berufsgenossenschaft, Lohnrechnung  etc.

Für das Jahr  2005  erhält  die Betriebsführerin  eine Personalkostenerstattung in Höhe
von . Ab Oktober 2005  wird  eine anteilige  Personalkostensteigerung von  3
% rvereinbafi.
Für das Janr  2006  werden  ' zuzüglich Personalkostensteigerung
(3 %) verabredet.

Es  steht,der  Betriebsführerin  frei, den Anteil  der Arbeitnehmer  von  Vollzeit auf
Teilzeit oder, Minijobq zu verändern, entscheidend  ist:allerdings,  dass alle Aufgaben
entsprechend den  ve(ra§lichen  Vgrpflichtungen erfüllt werden  und der
Personalkosten  rahmen  eingehalten  w]rd.

Die Abrechnung der anfallenden  Personalkosten  s.ind  der Stadt  mqnallich offen zu
legen. Bei  einer  seitens  der Betriebsführerin  vorgenommenen Fersonal-  bzw.
Personalkostenreduzierung, reduziert  sich das  Betriebsführungsentgelt um die
eingesparten Personalkosten  entsprechend.

Zusätzlicher Personalbedarf  durch  Krankheit  bei städtischen  Mitarbeitern,  kann  durch
Zeitverträge und/oder  Minijobs, welche  zusätzlich  zur  Personalkostenerstattung
durch die Stadt  zu vergüten  sind,  auggeglichen  werden. Diese zusätzlichen
Personalkosten  sind der Stadt  monatlich  nachzuweisen.
Di" z;it ;;ä;"il;ür,r". ;;;;;;h";is;; ä'ti#rng i"r stadt. Die Einsetzuns  von
Minijobs ist dann  zustimmungspflichtig, wenn  sich  abzeichnet,  dass  im laufenden
Monat  ein zusätzlicher  Personalkostenbedarf in Höhe von mehr  als 1.000 € entsteht.

tv^ti oL Lt, ü.'lo''f
\(--t 

\l ü'Lu o.tr.v" ltt.clr
Stadt  Brandenburg  an der Havel
Frau  Dr; Dietlind  Tiemann
Oberbürgermeisterin

Gesellschaft  für Entwicklung  u
Management  von Freizeitsystemen
mbH  & Co KG
████
███████████████████████
Geschäftsführer



Anlage I zum i, Nachtrag des Bekiebsführungsverhages

V

Einsatz Wochenstundensoll

Betriebsassistent Technik und
Schwirnmmeister

40h

Kasse 40h
Kasse 40h
tsadewärier 40h
Badewärter 40h
Badewärter 30h
Badewärter
Badewärter

40h
40h

Name

l
v
-
.:

: i il

i



2, Nachtraa zum  Betrlebsf0hrun<rsvortrao vorn 24.02.20001n  Vorblnduno  mlt dem

.1  , Nachtraq  vorn  12.08.2004

Folgondo  Anderungen  werden  mlt Wlrkung zutn  01.05.2010  vorolnbarl:

Zu § 1, nouerAbsatz

(3) Das'Frelzoltbad  lst untor  don Aspekt dos  slch  ständig  ändorndon Bosuchorvorhaltons
laufend  am Markt neu  zu posltlonleron.  Dör Be{riebsführer  hat lnsbesondere  dlo Marklont-
wlcklung  zu Obenrraclten  und  nrll angepasston  Mäßnahtnon  auf  den anwachsendon  l(onkur-
ronzdruck  zu reagleren, Hierbel bllden die bekanhlen  BäderproJekto  ln unmlttolbaror  Nähe
der  Stad[ (ln Worder und ln Potsdam) clen  Schwerpunkt.  '
Auf  Grund  der angespannten  wlrtschaftllchen  Slluatlott  der Sladt, lst  das l'lauplaugonmork
auf  oin  konsoqtrentos  Zlelgrupponmarketlng zu setzon  und oln  oigonständlges  Profll  für das
Marionbad zu ontwlckoln.  l-{lorbol sind dle  geringon Entwicklungspotenllale ln baullcher  Hin-
slcht  f0r  das Marionbad  zu beachten.
Dor Betriobsftihrer stellt  slcher,  dass  dsr  Betrlobslellor über  das  notwendige  Personalf(ih-
rungswlssen,  umfassende kaufmännlscho l(enntnlsso  und  ilbor  orhobllcho Erfahrungen  im
Marketlng verftlgt. Das sich  gegenwärtig  ln der Erarbeltung  beflndllche  Leltblld der  Stadtver-
waltung  lst ln die Dlenstlelstungsphilosophle dos  Marlonbades  elnzuarbelten,  Hlerboislnd  lm
Bosonderen  Sorvicolnltiatlvon als  SchWorpunkte zu trntorsotzon,  Auf Grund  von l(rltlken ln
der Ver§angonhoit  zur Sauborkolt,  ist dleser Punkt  stärker  als lm bisherlgeh Maße Beach-
lung zu-schenken, Der Belrlobsführor  hat  oino aktive Präsons bel Veranstaltungen lm Bad
sowie  lm Außonmarkotlng  abzuslcltern.
Zur l(oordlnatlon clor zukunftlgen  Schritlo werdon mlndestons  olnmal  lnt HplbJahr direkto
Strateglegospräeho  zwischen  der  Stadt uncl  detn  Botrlebsführer  organlslert,

Zu § 6, neuer Absatz

(S) Dle  Anstollung  oinos  neuen Belrlebsloltors  nach  dern 01,01,2011  orfolgt  grundsätzllch  lrn
Rahmen dor  blsherlgon  Gosamtporsonalkostonerstattung seltens  des  Elgenbetrlebes,  Sollte
clles  lm lntoresso  des Botribbos  nicht r:rögllch soln,  kann  elne Überschreltung  nur  ln Abstlm-
rnung  rnlt  und nach Genehtnlgung  durch den  Elgenbotrlob  erfolgen

Zu § 6, Anderung  Absatz 1 Salz 2

Der Betrlebsführungsvertrag  boglnnt  am  01r,01.2000  und endet  am  31.12.2012,8r  vorlängort
slch  um  jowolls  oln  Jahr,  wonn er nlcht jowolls  oln Jahr  vor  Ablauf  dor Vortragszolt  durch
elne der Partolon gekündlgt  wircl, Dom'Eigenbetrieb  steht  f(lr den  Fall, dass  nach selner
nachvollzlohbai  begründeten  Elnschätzung  vergaberechtllche  Gründe  elne  vorzeltlge.Lösung
vorn V6rtrag  edordorllch machen,  das jodorzeltige Recht  zur l(tlndlgung.tnlt  elnor  Frisl  von
12 Monaten  zu.

███
kotnmunalor  Elgenbotriob
,,Schwirnm-  und  Erlebnlsbad  der
dor Stadt Brandonburg  an  der  l-lavel"
Marienbad
██████ ▎██████
Workloitor

Gesellschaft  ftlr dle Entwlcklung  und
Managemont  von  Frolzoltsystomen
rnbH  & Co l(G
████
████████████
Goschäftsführor
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